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Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+200
li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

1

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Rekultivierung der Böschung östlich der Reg-
nitz

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
1.1 G Natürliche Gehölzsukzession auf Oberboden
1.2 G Flächige Gehölzpflanzung

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Straßendamm der B 26 im Bereich der Straßenverlegung zwischen Regnitzbrücke und Bauende Ost

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt H1, L1

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Rodung von Gehölzbeständen im Umgriff des Straßenraumes.
Die neu entstehenden Böschungen und durch Entsiegelung entstehende Freiflächen müssen eingegrünt werden,
um die neue Straßentrass in das Landschaftsbild einzufügen

Zielkonzeption der Maßnahme
Durch natürliche Gehölzsukzession und zum Teil starke Gehölzanpflanzung werden strukturreiche Bestände
geschaffen, dadurch entsteht eine optisch ansprechende Fläche.

Fläche des Maßnahmenkomplexes 0,515 ha



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+240 bis 0+460
li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

1.1 G

Bezeichnung der Maßnahme

Natürliche Gehölzsukzession auf Oberboden
Zu Maßnahmenkomplex: 1

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+240 bis 0+460 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Dammschüttung mit Oberbodenandeckung

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Die Rohbodenflächen werden mit Oberboden angedeckt (auch die Flächen der entsiegelten Fahrbahndecke der
alten B 26) und vollkommen der natürlichen Sukzession überlassen

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,315 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Flächen bleiben im Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Gehölzentnahme nur aufgrund der Verkehrssicherungspflicht

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Nach zwei Jahren Kontrolle der Gehölzsukzession



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200
bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-
Km 0+000 bis 0+250 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

1.2 G

Bezeichnung der Maßnahme

Flächige Gehölzanpflanzung
Zu Maßnahmenkomplex: 1,4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000
bis 0+250 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Böschungen und Zwischenflächen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Gehölzpflanzung 1,5 m x 1,5 m, 10 % baumartige Gehölze (Esche,  Feldulme, Stieleiche), 90% strauchartige
Gehölze (Liguster, Haseln, Schlehe, Weißdorn, Feld-Ahorn) Oberbodenauftrag

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,200 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Fläche bleibt im  Besitz der Straßenbauverwaltung über

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Je nach Bedarf werden Sträucher und Bäume auf-den-Stock-gesetzt.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Alle fünf Jahre



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200
bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-
Km 0+000 bis 0+250 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

2

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Rekultivierung der temporären Baustellenein-
richtung an der Radwegabfahrt B 26

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
2.2 V Absperrung des Baufeldes
2.1 V Sandrohboden mit Magerrasensukzession

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Sandgebiet zwischen B 26, Regnitz und Hafengebiet mit Abfahrt des Radweges von der Brücke

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt H2
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: angrenzende schutzwürdige Biotope
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Zauneidechse

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Bezugsraum Sandgebiete
Durch die temporäre Inanspruchnahme wird Initialvegetation zerstört.

Zielkonzeption der Maßnahme
Während des Bauens werden angrenzende Bestände durch Abzäunung geschützt. Nach Beseitigung des Bau-
feldes wird wieder eine Initialvegetation trocken geschaffen u.a. für die Wiederbesiedelung der Zauneidechse.

Fläche des Maßnahmenkomplexes 0,200 ha, 90 lfd. m



Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050
re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis
0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis
0+290 re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

2.1 V

Bezeichnung der Maßnahme

Sandrohboden mit Magerrasensukzession
Zu Maßnahmenkomplex: 2

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+240 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Initialvegetation trocken mit temporärer Baustelleneinrichtung

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Die Fläche wird nach dem Abräumen der temporären Baufeldeinrichtung von lehmigem Material befreit und mit
Steinhaufen mit Holräumen angereichert.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,200 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Bis Ausgangszustand wiederherge-
stellt wurde

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Entfernung des Gehölzaufwuchses inklusive Wurzelstöcke alle 5 Jahre und Abtransport des Materials

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Alle 5 Jahre Überprüfung auf Gehölzanflug



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000
bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150
bis 0+280 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

2.2 V

Bezeichnung der Maßnahme

Absperrung des Baufeldes
Zu Maßnahmenkomplex: 2

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+160 bis 0+200 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Initialvegetation trocken in an das Baufeld angrenzenden Flächen soll gesichert werden

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
An der Grenze des Baufeldes wird ein massiver Bauzaun aufgestellt.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 90 m

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Während der Bauarbeiten

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Nicht nötig

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Nicht nötig

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Nicht nötig



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200
bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-
Km 0+000 bis 0+250 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

3

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Brückenbauten mit Wiederherstellung der Reg-
nitzufer

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
3.1 V Pflanzung von Baumgruppen an der Regnitzböschung
3.2 V Brückenabbruch

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Regnitzbrücke der B 26 mit Brückenpfeiler

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt W3, L3
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Brückenabbruch an der Regnitz
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Heckenbrütende Vogelarten und

als Leitstruktur für Fledermäuse

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Bezugsraum Straßenraum, Regnitzaue
Durch den Abbruch der Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.

Zielkonzeption der Maßnahme
Zum Schutz der Regnitz wird beim Brückenabbruch ein Ponton unterlegt und die Teile stückweise abgedriftet. An
der Abbruchstellte werden die Ufer rekultiviert.

Fläche des Maßnahmenkomplexes 0,310 ha



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 3
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+050 bis 0+060
li + re und Bau-Km 0+150 bis
0+160 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

3.1 V

Bezeichnung der Maßnahme

Pflanzung von Baumgruppen an der Regnitzbö-
schung
Zu Maßnahmenkomplex: 3

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+050 bis 0+060 li + re und Bau-Km 0+150 bis 0+160 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Flussbegleitender Gehölzsaum entlang der Regnitz

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Nach Abräumen des Baufeldes werden Baumgruppen gepflanzt (40% Esche, 60% Bergahorn, Pflanzung nur an
Stellen wo die alten Wurzelstöcke nicht mehr austreiben). Anordnung entsprechend örtlicher Situation

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,310 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Bleibt im Besitz der Wasserwirtschaftsverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 3
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050
re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis
0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis
0+290 re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

3.2 V

Bezeichnung der Maßnahme

Brückenabbruch
Zu Maßnahmenkomplex: 3

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+030 bis 0+160 li+re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
alte Brücke

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Die Brücke wird in Einzelteilen abgebaut und mit untergelegten Pontons abgeflößt.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme bauseits enthalten

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG)

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200
bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-
Km 0+000 bis 0+250 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

4

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Eingrünung der Verkehrsbauten am Anschluss
der B 26/BA 36 mit Verkehrskreisel

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
4.1 G  Massive Anpflanzung zwischen Radwegen und Verkehrsbauten
4.2 G Gruppenweise Gehölzpflanzungen an Böschungen und Wegrän-
dern zur optischen Auflockerung
4.3 G Anlage von Extensivgrünland auf Magerstandorten innerhalb des
Straßenbereiches
4.4 G Rohboden mit Magerrasensukzession an großer Straßenböschung
4.5 G Anlage von Extensivgrünland auf Feuchtstandorten
4.6 G Pflanzung einer Obstbaumreihe entlang eines Radweges
4.7 G Anlage von Sandmagerrasen
4.8 G Pflanzung einer Sichtschutzhecke

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
linkes Regnitzufer zwischen Fluss und Hangfuß

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt H1,  L1, H4, L4

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für heckenbrütende Vogelarten

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Bezugsraum Straßenraum
Durch die gesamte Veränderung des Straßen- und Wegenetzes ist eine optische Einbindung in das Gelände
notwendig.

Zielkonzeption der Maßnahme
Die Maßnahme dient der optischen Einbindung des neuen Straßen- und Wegenetzes in das Gelände. Dies ge-
schieht durch die Anlage verschieden gestalteter Pflanzflächen (lockere Gehölzpflanzung, dichte Gehölzpflan-
zung, bunte Staudenpflanzung, Obstbaumreihe) und die Anlage einer Wiesenknopf-Silgen-Wiese im neu ge-
schaffenen Wasserretentionsbereich.

Fläche des Maßnahmenkomplexes 2,022 ha



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200
bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-
Km 0+000 bis 0+250 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.1 G

Bezeichnung der Maßnahme

Flächige Gehölzanpflanzung
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+040 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+200 bis 0+250 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000
bis 0+250 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Böschungen und Zwischenflächen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Gehölzpflanzung 1,5 m x 1,5 m, 10 % baumartige Gehölze (Esche,  Feldulme, Stieleiche), 90% strauchartige
Gehölze (Liguster, Haseln, Schlehe, Weißdorn, Feld-Ahorn) Oberbodenauftrag

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,560 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Bei Bedarf werden alle Sträucher und die Hälfte der Bäume auf-den-Stock-gesetzt.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Alle fünf Jahre



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1, 4

Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050
re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis
0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis
0+290 re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.2 G

Bezeichnung der Maßnahme

Gruppenweise Gehölzpflanzung an Böschun-
gen und Wegrändern zur optischen Auflocke-
rung
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+010 bis 0+050 re, B 26 west, Bau-Km 0+150 bis 0+300 re, GVS Bau-Km 0+250 bis 0+290 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neugeschaffene Böschungen und Straßenzwischenflächen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Oberbodenauftrag und Pflanzung in lockeren Gruppen, Esche 10%, Feldulme 10%, Stieleiche 10%, Bergahorn
10%, Liguster 30%, Hasel 30%

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,284 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
keine Pflege notwendig

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrolle nach 5 Jahren



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400
li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000
bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150
bis 0+280 li + re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.3 G

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage von Extensivgrünland auf Magerstand-
orten innerhalb des Straßenbereiches
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 ost, Bau-Km 0+000 bis 0+400 li + re, B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+320 li, BA 36 Bau-Km 0+150 bis
0+280 li + re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Böschungen und Straßenzwischenflächen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Auf dem anstehenden Rohboden wird sandiges Material aufgebracht (soweit bauseits vorhanden). Als Saatgut
dient Heu von Magerstandorten der Stadt Bamberg oder ersatzweise autochthones Saatgut.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,202 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Einmal Mahd pro Jahr im August

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrolle alle 5 Jahre



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS Bau-Km 0+000 bis Bauende r

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.4 G

Bezeichnung der Maßnahme

Rohboden mit Magerrasensukzession an der
südwestlichen Hangkante
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
GVS Bau-Km 0+000 bis Bauende r

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neu entstandene Böschung mit anstehendem Fels

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Das Lockermaterial wird, soweit es der Böschungswinkel zulässt, bis auf das Anstehende gelöst und abtranspor-
tiert. Die Fläche wird der natürlichen Sukzession überlassen.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,330 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Entfernung des Gehölzanfluges alle 5 Jahre

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrollgang alle 2 Jahre



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 west, Bau-Km 0+100 bis
0+300 re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.5 G

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage von Extensivgrünland auf Feuchtstand-
ort
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 west, Bau-Km 0+100 bis 0+300 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neu geschobene Flutmulde mit Umgriff

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Auf bauseits modellierter Fläche (kein Oberboden) wird Saatgut vom Typ Glatthafer-Silgenwiese mit Großem
Wiesenknopf und Wiesenstorchschnabel eingesät.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,395 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Einmal Mahd pro Jahr im Oktober und Abtransport des Materials

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrollgang alle 3 Jahre



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+125 bis Bauende
re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.6 G

Bezeichnung der Maßnahme

Pflanzung einer Obstbaumreihe entlang eines
Radweges
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
GVS, Bau-Km 0+125 bis Bauende r

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neu aufgeschüttete Böschungen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Pflanzung von 65 Obstbaumhochstämmen historischer Obstsorten

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme Fläche in Maßnahme 4.4 G enthal-
ten, 65 Obstbäume

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz des Baulastträgers des angrenzenden Radweges

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Pflegeschnitt soweit notwendig

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Jährliche Begutachtung



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
B 26 west, Bau-Km 0+000 bis
0+950 li + re, BA 36 Bau-Km 0+000
bis 0+190 re

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.7 G

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage von Sandmagerrasen
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 west, Bau-Km 0+000 bis 0+950 li + re, BA 36 Bau-Km 0+000 bis 0+190 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Straßenzwischenflächen und Kreiselinnenbereich

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
20 cm tiefe Auskofferung, Wurzelschutzflies, Sand/Kalkschotter 0/32, 50%/50%, Einsaat einer autochthonen
Sandrasenmischung mit Sandgrasnelke

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,251 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Jährliche Entfernung des Gehölzanfluges, jährliche Mahd ab Ende September

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Jährlicher Kontrollgang



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 4
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

4.8 G

Bezeichnung der Maßnahme

Pflanzung einer Sichtschutzhecke
Zu Maßnahmenkomplex: 4

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach örtlicher Bauaufsicht

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Neue Straßenzwischenfläche entlang der Blendschutzwand

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Pflanzung einer geschnittenen Hecke aus Feldahorn 2x verpfl.m.B.150cm

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 420 m Länge

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Jährlicher Heckenschnitt

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Jährlicher Kontrollgang



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

5 G

Bezeichnung der Maßnahme

Ansaat von Rasen an den Straßenbanketten
Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Entlang der gesamten Straßenränder

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt L1

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: optische Eingriffe
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
0,212 ha
Schaffung neuer Straßenböschungen

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Rohboden / Randbereiche der Bankette aus wassergebunden Decken

Zielkonzeption der Maßnahme
Lockere Begrünung der direkten Straßenrandbereiche

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Randliche Andeckung von Oberboden, Magerrasenansaat

itliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,212 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

5 G

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
gelegentliche Mahd

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

6 A (CEF)

Bezeichnung der Maßnahme

Aufhängung von Fledermauskästen entlang des
Regnitzufers

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Entlang des Regnitzufers und unter der neuen Brücke

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt H1

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: optische Eingriffe
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für Zerstörung von Fledermauszwischenquartieren
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
10 Fledermauskästen
Durch den Abbruch der alten Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Gehölzsaum an der Regnitz und neuen Brücke

Zielkonzeption der Maßnahme
Schaffung neuer Fledermausquartiere in dem stark von Fledermäusen frequentierten Gelände

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Aufhängen der Fledermauskästen im Gehölzsaum (5 Stück) und an der neuen Brücke (5 Stück Flachkästen)

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten (5 Kästen in Ufergehölzen)
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten (5 Kästen an neuem

Brückenwiderlager)



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

6 A (CEF)

Gesamtumfang der Maßnahme 10 Stück, davon zwei Großraum-
kästen und fünf Flachkästen

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Wasserwirtschaftsverwaltung

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
jährlicher Kontrollgang und Erneuerung der beschädigten Kästen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
jährliche Kontrolle



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

7 A/E

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage von Extensivgrünland, Feuchtgebiet,
Tümpel und Hecken auf Feuchtstandorten
(Verbundfläche Süd)

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.2

Lage der Maßnahme
Gemarkung Dörfleins, Flurnummern 646/2 (T), 597/7 (T), 635 (T), 634/2 (T), 597/16 (T), 597/15 (T)

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt B1, B3

Ersatz für Konflikt B2
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling H4

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
0,851 ha Schädigung von Vorkommen von Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Versiegelung von Boden,
Gehölzrodung oberhalb der Hangkante bei Bischberg, Gehölzsaumrodung im Uferbereich

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Acker

Zielkonzeption der Maßnahme
Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile
eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main
vernetzt.
Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-
land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-
büschen.
Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.

Ausführung der Maßnahme



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

7 A/E

Beschreibung der Maßnahme
Der Ostteil der Fläche wird durch Bodenmodellierung (Abtrag ca. 400 m²) als Feuchtgebiet mit einem Tümpel
gestaltet. Durch die Modellierung wird die ursprüngliche Form des Altwasserarmes wiederhergestellt. In diesem
Bereich wird ein Feuchtgebüsch (u.a. mit Salix aurita, Prunus padus, Rhamnus frangula) angepflanzt.
Auf dem Westteil wird der abgetragene Boden aufgetragen. Die Böschung zwischen beiden Bereichen wird steil
ausgeführt, um möglichst lange einen Rohbodenbereich (z.B. für Solitärbienen) zu erhalten. Auf die Fläche wer-
den Strukturen für die Zauneidechse (Wurzelstöcke, Steine) eingebaut. An der Westseite wird als Schutz gegen
Einträge aus der benachbarten Ackerfläche eine Hecke angepflanzt.
Die beiden Flächen werden mit entsprechendem Schnittgut aus benachbarten Beständen begrünt.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,604 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober
und Abtransport des Mähgutes

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
jährlicher Kontrollgang



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

8 A (CEF)

Bezeichnung der Maßnahme

Restlose Entfernung des Japanischen Knöteri-
ches und Auffüllung der Fläche mit sandigem
Material und Anlage von Zauneidechsenstruktu-
ren

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.2

Lage der Maßnahme
B 26 Ost, Bau-km 0+180 bis 0+220 li

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt H2, H3
 Ausgleich für Konflikt B2

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für: Zauneidechse

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
0,030 ha
Durch die Baumaßnahme werden verschiedene schutzwürdige Biotope, u.a. Habitate von Zauneidechsen, ge-
schädigt. Dafür wird ein beeinträchtigter Magerrasen saniert.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Magerrasen mit Knöterichfläche (in Ausbreitung begriffen)

Zielkonzeption der Maßnahme
Auf dem Magerrasen soll der Knöterich komplett entfernt werden und auf der Fläche soll sich wieder Magerrasen
aus den benachbarten Flächen ansiedeln. Diese Fläche dient als Ersatz und Ausweichquartier für die abgesam-
melten Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes.

Ausführung der Maßnahme



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

8 A (CEF)

Beschreibung der Maßnahme
Komplette Entfernung der Pflanze mit Wurzelbereich und Versenken in Wurzelschutzfolie auf der Aufforstungsflä-
che 1.2 G. Überfüllung der entstandenen Grube mit Humosem Boden und Gehölzanpflanzung. Die Maßnahme ist
eine Vorabmaßnahme. Aus diesem Grund wird die komplette Pflanze bis zum Einbau in die Fläche 1.2G vorerst
zwischengelagert.
Die entstandene Mulde im Entnahmebereich wird mit im Baustellenbereich anfallendem Sandmaterial angefüllt
und mit Strukturmaterial für Zauneidechsen (Baumstümpfe, Steine) angereichert. Die Fläche wird von den an-
grenzenden Magerrasen sukzessive wiederbesiedelt. Auf diese Fläche werden die im Vorfeld der Baumaßnahme
(Baufeld) abgesammelten Zauneidechsen angesiedelt.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,045 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Fläche bleibt im Besitz der Stadt Bamberg – Umsetzung ist erfüllt, wenn im Folgejahr kein Knöterich mehr ent-
deckt wird.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
liegt im Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
nach einem Jahr Nachsuche nach Austrieben des Knöterichs am alten Standort und im Bereich der Verfüllung.
Wenn Triebe auffindbar sind, werden diese ausgegraben und verbrannt.



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

9

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Vermeidung bauzeitlicher Störungen
Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
9.1 V Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten
9.2 V Verzicht auf dauerhafte Nachtbaustelle
9.3 V Zeitraumvorgabe für Abbrucharbeiten an der alten Brücke

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Regnitzbrücke der B 26 mit Brückenpfeiler; sämtliche Rodungsflächen

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt H1
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Beseitigung von Nistmöglichkeiten heckenbrütender Vogelarten
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Bezugsraum Straßenraum, Regnitzaue.
Durch den Abbruch der Brücke werden Fledermauszwischenquartiere zerstört.

Zielkonzeption der Maßnahme
Vermeidung von Störungs- und Tötungsdelikten an Fledermäusen und heckenbrütenden Vogelarten

Fläche des Maßnahmenkomplexes 0,310 ha



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

9.1 V

Bezeichnung der Maßnahme

Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten
Zu Maßnahmenkomplex: 9

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Sämtliche zur Rodung vorgesehenen Gehölzflächen

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Gehölzbestände mit Eignung zum Nestbau für heckenbrütenden Vogelarten

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Zeiltliche Vorgabe des Rodungs- und Rückschnittszeitraumes für sämtliche Gehölze auf den Bereich 1.Oktober
bis 28.Februar

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme ---

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

9.2 V

Bezeichnung der Maßnahme

Verzicht auf dauerhafte Nachtbaustelle
Zu Maßnahmenkomplex: 9

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Gesamter Baustellenbereich

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Straßen, Straßenbegleitgrün, Grünflächen

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Baustellentätigkeit beschränkt sich auf den hellen Tagesabschnitt

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme gesamter Baustellenbereich

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

9.3 V

Bezeichnung der Maßnahme

Zeitraumvorgabe für Abbrucharbeiten an der
alten Brücke
Zu Maßnahmenkomplex: 9

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 Ost, Bau-Km 0+010 bis 0+160 li

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Alte Brücke (Vorlandbrücke)

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Die Abbrucharbeiten an der alten Brücke erfolgen witterungsabhängig im April/Mai bis August oder von Novem-
ber bis Februar (Fledermausschutz)

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme In den Straßenbaumaßnahmen
enthalten

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Kontrolle erfolgt im Zuge der ökologischen Baubegleitung



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

10

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Schutzvorkehrungen Wasser
Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
10.1 V Anlage einer Retentionsfläche
10.2 V Anlage eines Regenrückhaltebeckens

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Bezugsraum 1 zwischen der B26 alt und dem westlichen Regnitzufer

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt W3
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Erhöhung der Hochwassergefährdung flussabwärts
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Vergrößerung der Versiegelungsfläche (4W) / Bau eines Regenrückhaltebeckens entsprechend der wassertech-
nischen Berechnungen
Dammschüttung in Überschwemmungsbereich der Regnitz (3W) / Schaffung einer Retentionsfläche angrenzend
zum Überschwemmungsbereich mit einem Retentionsvolumen von 500 m³

Zielkonzeption der Maßnahme
Vermeidung der Erhöhung des Oberflächenwassereintrages in den Vorfluter Regnitz.

Fläche des Maßnahmenkomplexes 0,310 ha



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 10
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

10.1 V

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage einer Retentionsfläche
Zu Maßnahmenkomplex: 10

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 West, Bau-Km 0+100 bis 0+300 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Straßen, Grünflächen der B 26 (alt)

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Vgl. Angaben Maßnahmenblatt 4.5 G

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,100 ha (im Straßenbau enthalten)

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Vgl. Angaben Maßnahmenblatt 4.5 G

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Regelmäßig im Zuge der Kontrollfahrten der zuständigen Pflegestelle (i.d.R. SG Landschaftspflege)



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 10
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

10.2 V

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage eines Regenrückhaltebeckens
Zu Maßnahmenkomplex: 10

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
B 26 West, Bau-Km 0+040 bis 0+100 re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Straßenfläche und Straßenbegleitgrün der B26 alt

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Schaffung eines Rückhaltebeckens gemäß wassertechnischer Vorgaben.
Eingrünung durch dicht Strauchpflanzung

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (Regenrückhaltebecken)
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten (Einpflanzung)

Gesamtumfang der Maßnahme Im Straßenbau enthalten

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Geht in den Besitz der Straßenbauverwaltung über

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Eingrünung bei Bedarf in Abschnitten zu 50m Länge auf Stock setzen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Regelmäßig im Zuge der Kontrollfahrten der zuständigen Straßenmeistereien



Maßnahmenblatt – Komplex
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmenkomplex-Nr.

11

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes

Vermeidung der Beeinträchtigung streng ge-
schützter Tierarten

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex
11.1 V Brücke ohne Bauwerks-Anstrahlung
11.2 V Umsiedlung von Zauneidechsen
11.3 V Vermeidung von Eingriffen in das Habitat des Wiesenknopf Amei-
senbläulings im Rahmen der Ökologischen Bauleitung

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage des Maßnahmenkomplexes
Umsiedlung auf den Bereich Fläche 7 A

Begründung der Maßnahme

 Vermeidung für Konflikt H1, H2, H3
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme für
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Fledermausarten

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Überbauung von Lebensräumen und Fortpflanzungshabitaten (WKA+ZE)
Vermeidung der Steigerung der Attraktivität des Verkehrsraumes der Straße als Nahrungsraum für Fledermäuse
mit damit einhergehender Erhöhung der Tötungsgefahr infolge Kfz-Kollisionen

Zielkonzeption der Maßnahme
Umsiedlung der betroffenen Arten

Fläche des Maßnahmenkomplexes n.q.



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

11.1 V

Bezeichnung der Maßnahme

Brücke ohne Bauwerksanstrahlung
Zu Maßnahmenkomplex: 11

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Regnitzbrücke (B 26 Ost, Bau-Km 0-050 bis 0+180 li+re

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Alte Brücke ist ebenfalls nicht beleuchtet. Kein Lockeffekt für Insekten und deren Fraßfeinde (z.B. Fledermäuse)

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Keine Lampeninstallation zum Zwecke der Anstrahlung des Brückenbauwerkes

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme n.q.

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

11.2 VCEF

Bezeichnung der Maßnahme

Umsiedlung von Zauneidechsen
Zu Maßnahmenkomplex: 11

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.2, 9.2.2.1

Lage der Maßnahme
Entnahme: B 26 Ost, Bau-Km 0+150 bis 0+270 re, Ansiedelung auf Fläche 7A

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Extensivgrünland mit Steinhaufen (Maßnahmenfläche 7A), Magerrasen mit Steinhaufen (Maßnahmenfläche
8ACEF

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Absammeln der Eidechsen vor und während der Baumaßnahme und Verbringen auf Maßnahmenfläche 7A

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 2 Standorte

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 11
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

11.3 VCEF

Bezeichnung der Maßnahme

Vermeidung von Eingriffen in Wiesenknopf-
Ameisenbläulingslebensräume
Zu Maßnahmenkomplex: 11

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
Straßenraum BZR1, BZR3, BZR4

Begründung der Maßnahme
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Verkehrsbegleitgrün

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
Die ökologische Baubegleitung sichert den Lebensraum ab.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 3 Standorte

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
---

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

12 V

Bezeichnung der Maßnahme

Minderung der bestehenden mittelbaren Beein-
trächtigung der Sandmagerrasenfläche nördlich
der B26 am östlichen Regnitzufer

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.1

Lage der Maßnahme
0+150 bis 0+450 links

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt H2
 Ausgleich für Konflikt

Ersatz für Konflikt
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für:

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
Durch die Baumaßnahme werden verschiedene schutzwürdige Biotope geschädigt. Dafür wird ein beeinträchtig-
ter Magerrasen saniert.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Magerrasenbestände innerhalb der alten Beeinträchtigungszone

Zielkonzeption der Maßnahme
Entlastung der Bestände infolge des Abrückens der Trasse in südlicher Richtung

Ausführung der Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme
---

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,300 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) ---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

12 V

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Fläche bleibt im Besitz der Stadt Bamberg

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
liegt im Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
---



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

13 A/E

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage von Hecken, Extensivgrünland feuchter
Standorte und Extensivgrünland trockener
Standorte (Verbundfläche Nord-West)

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.2

Lage der Maßnahme
Gemarkung Dörfleins, Flurnummer 597/7 (T)

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt B1, B3, B4

Ersatz für Konflikt B4
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-

Bläuling H4

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
0,623 ha Schädigung von schutzwürdigen Biotopen, Versiegelung von Boden, Gehölzrodung

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Acker

Zielkonzeption der Maßnahme
Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile
eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main
vernetzt.
Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-
land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-
büschen.
Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.

Ausführung der Maßnahme



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

13 A/E

Beschreibung der Maßnahme
Der Westteil der Fläche wird entsprechend des ursprünglichen Verlaufs des Altwassers modelliert und der abge-
tragene Boden wird auf den Ostteil der Fläche aufgebracht (ergibt Trocken, bzw. Magerstandorte). Die entste-
hende Böschung wird steil ausgeformt, um Rohboden für die Ansiedlung für z.B. Solitärbienen zu schaffen. In
diese Böschung werden Strukturen für die Zauneidechse (Holz, Steine) eingebaut.
Die Flächen werden mit entsprechendem Schnittgut aus benachbarten Magerwiesen begrünt. Für den trockenen
Teil (Auftragsfläche) wird Material von einer mageren Glatthaferwiese verwendet und für den feuchten Standort
(Abtragsfläche) wird Material von Binsen, bzw. seggenreichen Flächen verwendet.
Am westlichen Rand der Fläche wird eine Hecke (Sumpfgebüsch) zum Schutz vor der benachbarten Landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung angepflanzt. Als Arten werden z.B. Salix aurita, Rhamnus frangula und Prunus
padus verwendet.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,623 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober
und Abtransport des Mähgutes

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
jährlicher Kontrollgang



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

14 A/E

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage eines Feuchtkomplexes mit Hecken,
Großseggenried, Hochstauten, Sumpfgebüsch,
sowie Extensivgrünland trocken und Extensiv-
grünland feucht (Verbundfläche Nord-Ost)

Maßnahmentyp
V  Vermeidungsmaßnahme
A  Ausgleichsmaßnahme
E  Ersatzmaßnahme
G  Gestaltungsmaßnahme
W Waldersatz (ausschl. nach

Waldrecht)
Zusatzindex
FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-
renzsicherung

CEF  funktionserhaltende Maßnahme
FCS Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenplan:
Unterlage 9.2.2

Lage der Maßnahme
Gemarkung Dörfleins, Flurnummern 597/7 (T), 652/2, 652, 652/11 (T) und 652/12 (T)

Begründung der Maßnahme
 Vermeidung für Konflikt
 Ausgleich für Konflikt B1,  Bo1, B4

Ersatz für Konflikt B4
 Waldausgleich für

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:
 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:
 CEF-Maßnahme
 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling H4

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang
0,728 ha Schädigung von schutzwürdigen Biotopen, Versiegelung von Boden, Beeinträchtigung von Habitaten,
Gehölzrodung

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Die Fläche besteht aus Ackerland (größter Teil), eutrophierten Staudenfluren, Intensivgrünland, mäßig artenrei-
cher Staudenflur, mäßig extensiv genutztem artenreichen Grünland

Zielkonzeption der Maßnahme
Mit der Anlage der Maßnahmen A/E7, A/E13 und A/E14 werden in landwirtschaftliche Nutzung überführte Teile
eines Altwasserarmes renaturiert. Durch diese Verbundflächen werden die Biotopkomplexe von Regnitz und Main
vernetzt.
Dies geschieht durch Bodenmodellierung und Schaffung von extensiv genutztem Feuchtgrünland und Magergrün-
land. Der Schutz vor Eintrag aus benachbartem Ackerland erfolgt durch Anpflanzung von Hecken und Feuchtge-
büschen.
Die bestehenden artenreichen Flächen werden optimiert.

Ausführung der Maßnahme



Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme
Projektbezeichung
B26, Schweinfurt-Bamberg
Erneuerung der Regnitzbrücke
Bischberg
GVS, Bau-Km 0+155 li und nach
örtlicher Bauaufsicht

Vorhabenträger
Bayern
StBA Bamberg

Maßnahmen-Nr.

14 A/E

Beschreibung der Maßnahme
Im Bereich der nördlichen Ackerfläche wird die Altwassermulde nachmodelliert. Die entstehenden Böschungen
werden zur Erlangung von Rohbodenstandorten steil ausgeformt. Der Abtrag wird beiderseits auf die Ackerflä-
chen aufgebracht.
Die bestehende artenreiche Staudenflur wird durch Sukzession in ein Großseggenried überführt.
Die eutrophierten Staudenfluren sowie das Grünland werden durch Mahd ausgelagert (mehrmaliges Mähen im
Schossen) und mit Schnittgut aus angrenzenden Magerstandorten (magere Glatthaferwiesen) zu artenreichem
Extensivgrünland entwickelt.
Der größte Teil der Flächen (modellierte Flächen, Acker) werden ebenfalls mit entsprechendem Schnittgut zu
artenreichem Extensivgrünland entwickelt. Zum Schutz der Flächen vor Eintrag aus benachbarten Ackerflächen
werden Hecken und Sumpfgebüsche randlich gepflanzt.

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten
 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Gesamtumfang der Maßnahme 0,728 ha

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) immer

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG)
Übergang in den Besitz der Straßenbauverwaltung.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Aufnahme in das Schafbeweidungsprogramm der Stadt Bamberg (falls möglich) oder jährliche Mahd im Oktober
und Abtransport des Mähgutes. Zur Ausmagerung der Grünlandflächen und eutrophierten Staudenfluren mehr-
malige Mahd im Austrieb und Abtransport des Mähgutes.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen
jährlicher Kontrollgang


